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doch bald einmal ausgeschépft. Man kann
z.B. nicht beliebig viele firmeneigene Park-
platze aufreissen und in Biotope verwandeln.
Wenn alle diese naheliegenden Mdéglichkei-
ten erschopft sein werden, dann kann der
Nachweis einer nachhaltigen Versorgung mit
Energie fir das betreffende Unternehmen
eine attraktive, weitere Massnahme zur Ver-
besserung der betrieblichen Okobilanz dar-
stellen. )

Ein weiterer, wesentlicher Faktor fir
die Entwicklung eines internationalen Mark-
tes flr emissionsfrei und 6kologisch produ-
zierten Strom ist die Tatsache, dass die EU-
Kommission die Férderung der erneuerbaren
Energien in der Gemeinschaft mit einer Richt-
linie ankurbeln will.

Als Zielvorgabe wird bis 2010 die Ver-
doppelung des Anteils von «griiner» Elektri-
zitat in der Union von gegenwartig 6% auf
12% verlangt. Grossbritannien liegt mit 0,7%
deutlich unter und Schweden mit 25% weit
Uber diesen Mittelwerten. Inzwischen hat z.B.
ltalien bereits eine Quote flr erneuerbare
Energien eingefiihrt, die jeden Stromimpor-
teur dazu verpflichtet, einen Teil seiner Strom-
lieferungen nachweisbar aus erneuerbarer
Produktion zu liefern.
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Bild 7. Zertifizierung bei Produzenten und Lieferanten.

Der vorliegende Aufsatz ist eine Uberarbeitung
eines gleichnamigen Referats, das der Autor an-
lasslich der Hauptversammlung des Schweizeri-
schen Wasserwirtschaftsverbandes vom 28. Sep-
tember 2000 in Lausanne gehalten hat. Weitere
Auskunfte zum Label naturemade erteilt der Autor.

Adresse des Verfassers
Peter Molinari, Direktor, Engadiner Kraftwerke AG,
CH-7530 Zernez.

Bundesgesetz iiber die Stauanlagen:
Vernehmlassungsbericht verabschiedet

B Uvek

Der Bundesrat hat vom Ergebnis des Ver-
nehmlassungsverfahrens tber einen Entwurf
eines Bundesgesetzes Uber die Stauanlagen
Kenntnis genommen und beschlossen, den
Bericht der Presse, den angehorten Kreisen
sowie auf Verlangen weiteren Interessierten
abzugeben. Er hat das Uvek beauftragt,
den Entwurf unter Berlicksichtigung der For-
derungen aus der Vernehmlassung zu tber-
arbeiten und im Rahmen der geplanten Neu-
konzeption der Sicherheitsaufsicht des Bun-
des erneut in eine Vernehmlassung zu geben.

Am 7. Oktober 1999 wurde der Ent-
wurf eines Stauanlagengesetzes in die Ver-
nehmlassung gegeben, der vor allem eine
Verscharfung der Haftpflicht fir Stauanlagen-
inhaber zum Gegenstand hatte. Der Auftrag,
die Haftpflicht fir Stauanlageninhaber analog
der Kernenergiehaftpflicht auszugestalten,
geht auf eine Motion zurlick, welche die
eidgendssischen Rate im Jahre 1993 (ber-
wiesen haben. Die Vernehmlassung dauerte

bis Ende Méarz 2000. Die eingereichten Stel-
lungnahmen fielen kontrovers aus. Die Be-
stimmungen Uber die Sicherheit der Stauan-
lagen blieben weitgehend unbestritten; sie
entsprechen allerdings schon geltendem
Recht (Stauanlagenverordnung, SR 721.102).
Eine deutliche Mehrheit der Vernehmlas-
sungsteilnehmer hielt die Vorlage trotz veran-
dertem Umfeld fir notwendig und sprach
sich grundsatzlich auch flr eine Verscharfung
der Haftung aus. Die Einflihrung einer obli-
gatorischen Deckung bzw. Versicherungs-
pflicht analog dem Kernenergiehaftpflichtge-
setz (KHG) wurde aber mehrheitlich abge-
lehnt. Verneint wurde zudem die Dringlichkeit
der Vorlage, weil die bisherige Sicherheitsbi-
lanz der Stauanlagen sehr gut sei und zuerst
die Auswirkungen der Strommarktliberalisie-
rung bekannt sein missten, bevor man den
Inhabern von Stauanlagen durch ein Ver-
sicherungsobligatorium zusétzliche Kosten
auferlege. Klar abgelehnt wurde weiter die

Haftung der Inhaber fiir Schaden, die durch
ausserordentliche Naturvorgange, kriegeri-
sche Ereignisse oder grobes Verschulden
einer Drittperson verursacht werden. Diese
Risiken seien von den Stauanlageninhabern
gar nicht beeinflussbar und die dafiir vorge-
sehene Bundesversicherung zu teuer.

Der Bundesrat hat das Uvek beauf-
tragt, die Vorlage zu berarbeiten und den
Entwurfim Rahmen einer geplanten Neukon-
zeption der Sicherheitsaufsicht des Bundes
erneut in eine Vernehmlassung zu geben. Der
Entwurf soll sich dabei auf die weitgehend un-
bestrittenen Punkte (Sicherheitsvorschriften,
Einflihrung der scharfen Kausalhaftung) be-
schranken. Die Einfiihrung weitergehender
Haftungsbestimmungen soll dagegen erstim
Rahmen der anstehenden Totalrevision des
Haftpflichtrechts diskutiert werden.

Uvek Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie, Kommunikation

«wasser, energie, luft - eau, énergie, air» 92. Jahrgang, 2000, Heft 11/12, CH-5401 Baden



	Bundesgesetz über die Stauanlagen : Vernehmlassungsbericht verabschiedet

